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Gemeinderat 

Auszug aus den Verhandlungen des 

Gemeinderates vom 5. September 2016 

 

 

Dübendorf, 5. September 2016 

 
1. Die Bauabrechnung der Unteren Geerenstrasse, Abschnitt Wilstrasse bis Geerenbach, 

Sanierung und Neugestaltung der Strasse und Sanierung der Kanalisationsanlagen wird 
genehmigt. 

2. Die Kreditbewilligung für die Einführung der Bildungslandschaft Dübendorf per 1. Januar 
2017 wird genehmigt. 

3. Der jährliche Beitrag von maximal Fr. 75‘000.00 an den EHC Dübendorf als Kostenanteil an 
die Eismiete und die Garderobenmiete ab der Saison 2016/2017 wird genehmigt. 

4. Acht Bürgerrechtsgesuche: 

Unter Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Behörden werden in das 
Bürgerrecht der Stadt Dübendorf aufgenommen: 

4.1 Knushi Valentina, kosovarische Staatsangehörige, Dübendorf 

4.2 Alves Pinto Warley, brasilianischer Staatsangehöriger, Dübendorf 

4.3 Mazard Laurence, französische Staatsangehörige, sowie die Kinder Eloise und Marc, 
Gockhausen 

4.4 Scarmato Giuseppina, italienische Staatsangehörige, Wallisellen 

4.5 Çapanoglu Sunal, türkische Staatsangehörige, Dübendorf 

4.6 Colona Rocco, italienischer Staatsangehöriger, Wallisellen 

4.7 Föller Johannes, deutscher Staatsangehöriger, Dübendorf 

4.8 Iffenecker-Le Coz Anne, französische Staatsangehörige, Gockhausen 

Gegen diese Beschlüsse kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und 
ihre Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Rekurs beim 
Bezirksrat Uster, Amtsstrasse 3, 8610 Uster, erhoben werden. Im Übrigen kann gegen die 
Beschlüsse gestützt auf § 151 Abs. 1 Gemeindegesetz, innert 30 Tagen, von der Mitteilung an 
gerechnet, schriftlich Beschwerde beim Bezirksrat Uster erhoben werden. Die Kosten des 
Beschwerdeverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen. Die Rekurs- oder Beschwerdeschrift 
muss einen Antrag und deren Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, so weit 
möglich, beizulegen. 

 
 
 
Hanspeter Schmid    Beatrix Pelican 
Ratspräsident Sekretärin 
 
 
 
Publikation im „Glattaler“ vom Freitag, 9. September 2016 

. . .  verlässlich, mit Qualität und Engagement


